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10359 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Finanzausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 18. Juni 2020 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Epidemiegesetz 1950 geändert wird 

Die Abgeordneten Gabriel Obernosterer, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, Kolleginnen und Kollegen haben 
den dem gegenständlichen Beschluss des Nationalrates zugrundeliegende Initiativantrag am 29. Mai 2020 
im Nationalrat eingebracht und wie folgt begründet: 
„Durch gegenständliches Vorhaben wird die Frist zur Geltendmachung des Anspruchs auf Vergütung des 
Verdienstentganges, der aufgrund einer wegen des Auftretens von SARS-CoV-2 ergangenen 
behördlichen Maßnahme besteht, von sechs Wochen auf drei Monate verlängert. Diese Fristverlängerung 
dient der Erleichterungen für die Betroffenen. 
Bereits laufende oder abgelaufene Fristen beginnen mit Inkrafttreten dieser Bestimmung neu zu laufen, 
sodass auch hier die Erleichterungen zum Tragen kommen.“ 
 
Der Finanzausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 
30. Juni 2020 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Dr. Peter Raggl. 
An der Debatte beteiligten sich die Mitglieder des Bundesrates Andreas Lackner und Andrea Michaela 
Schartel. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Dr. Peter Raggl gewählt. 

Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 30. Juni 2020 mit Stimmeneinhelligkeit den 
Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2020 06 30 

 Dr. Peter Raggl Ingo Appé 
 Berichterstatter Vorsitzender 
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